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4. Verkehrsflächen
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsflächen (öffentlich)

2. Maß der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16  BauNVO)

2.1  Grundflächenzahl GRZ 
z. B. 0,8 Grundflächenzahl als Höchstmaß

Gewerbegebiet 

PLANZEICHENERKLÄRUNG

(§ 8 Abs. 1, 2 BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 8 BauNVO)

(PlanzV 90) 

Baugrenze 

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23  BauNVO)

2.2  Höhe baulicher Anlagen
z. B. +288,5 

GE

max. absolute Traufhöhe Gebäude als
Höchstmaß (Bezug: DHHN2016)

Straßenbegrenzungslinie

Zweckbestimmung:

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und
Abs. 6 BauGB)

Wasser / LöschwasserbevorratungLÖ

Elektrizität

Härtensdorf

Wildenfels

Reinsdorf

Wilkau-Haßlau

Teil B - Textliche Festsetzungen
(§9 Abs. 1, 6, 7 BauGB)

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

1.1 Gewerbegebiet  GE ( § 8 BauNVO)

1.1.1 Im Gewerbegebiet GE
1.1.2 sind von den nach § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen

• Gewerbebetrieben
• Geschäftsgebäuden

alle die Betriebsarten und Anlagen gemäß. §1 Abs. 5 i.V.m. Abs. 9 BauNVO nicht zulässig, die
• Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe

nach § 11 Abs. 3 BauNVO,
• Einzelhandels- oder Großhandelsbetriebe sowie Verkaufseinrichtungen anderer Gewerbebetriebe,
• frei aufgestellte, also nicht baulich mit dem Gebäude verbundene Photovoltaikanlagen

(Solaranlagen),
• ausnahmsweise zulässige Betriebe und Anlagen gemäß § 8 Abs. 3, Nr. 3 BauNVO

 sind.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Die in der Planzeichnung festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ)
sind Höchstwerte (§§ 16, 17, 19, 21 BauNVO).

2.2 Die in der Planzeichnung festgesetzte Oberkante (OK) Gebäude bezieht sich auf die
DHHN2016-Höhe des höchsten Punktes der oberen Dachbegrenzung und wird als Höchstmaß
festgesetzt (§ 18 BauNVO).

2.3 Die für die zulässigen Nutzungen notwendigen Anlagen, wie Einrichtungen zur Belichtung der
Innenräume, Entrauchungsanlagen und sonstige Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung sind,
soweit sie insgesamt weniger als 15% der Dachfläche einnehmen, von der Höhenbegrenzung nach
2.2 ausgeschlossen (§ 18 BauNVO).

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen im GE sind durch Baugrenzen festgesetzt
(23 Abs. 1 BauNVO).

3.2 Die Überschreitung der Baugrenzen um maximal 2 m durch untergeordnete Gebäudeteile wie
Zugangsbauten und deren Überdachungen sowie Dachvorsprünge ist zulässig (§ 23 Abs. 3
BauNVO).

4. Nichtüberbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

4.1 In der nichtüberbaubaren Grundstücksfläche sind außerhalb des gekennzeichneten 30
m-Waldabstandes gem. § 25 SächsWaldG Gebäude und Anlagen, die der Zugangskontrolle,
technischen Versorgung sowie untergeordnete Überdachungen von Außenlagern für Material und
Maschinen des Baugebietes dienen, bis zu einer Fläche von 450 m² zulässig.

4.2 Innerhalb der nichtüberbaubaren Grundstücksfläche sind Stellplätze für Kraftfahrzeuge aller Art,
Trailer, Anhänger und für Fahrräder zulässig (12 Abs.1 BauNVO).

4.3 Die nicht überbaubare Grundstücksfläche ist, soweit sie nicht mit Gebäuden und Anlagen gem. 4.1
und 4.2 bebaut ist, als Grünfläche anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

5. Festsetzung für die Rückhaltung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

5.1 Der Abfluss des auf den Dächern der Gebäude und den befestigten Flächen im gesamten
Geltungsbereich des Bebauungsplans anfallenden Niederschlagswassers ist durch Maßnahmen der
Regenrückhaltung zu vergleichmäßigen.

5.2 Der Drosselabfluss für die Einleitung in das öffentliche Kanalnetz beträgt 55 l/s für das
Gesamtgebiet.
Anhand des prozentualen Flächenansatzes der für den Regenabfluss des GE anrechenbaren Fläche
in Bezug zur Gesamtfläche des Plangebietes wird für das GE einschließlich Zufahrtsstraße ein
Drosselabfluss von 25 l/s festgesetzt.

5.2 Alle PKW-Stellplätze und untergeordnet genutzte befestigte Flächen im gesamten Geltungsbereich
des Bebauungsplans, wie Fußwege und Feuerwehrstellflächen, sind maximal mit einem
Abflussbeiwert von φ = 0,5 zu versiegeln.

6. Festsetzung der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten eines Erschließungsträgers
zu belastenden Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und 21 BauGB)

6.1 Die mit Geh- und Fahrrechten für die Feuerwehr festgesetzten Flächen sind entsprechend der
geltenden technischen Vorschriften auszubauen und dauerhaft von Bebauung und Bewuchs
freizuhalten.

7. Festsetzungen für  die zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen oder zur
Vermeidung oder Minderung zutreffende bauliche oder sonstige technische Vorkehrungen (§
9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Die vorhandenen Umwallungen im Süden und Osten, sowie Westen des Plangebietes sind
lärmschutzrelevant und dürfen als technische Bauwerke in ihrer Wirksamkeit nicht beeinträchtigt
werden. Nach Eingriffen ist die Wirksamkeit wie vor wieder herzustellen und nachzuweisen.

8. Grünordnerische Festsetzungen

8.1 Festsetzungen und Umgrenzungen von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

8.1.1 Die im Plan durch Flächensignatur gekennzeichneten Erhaltungsflächen sowie die festgesetzten
Bewirtschaftungsarten sind in ihrem Bestand zu erhalten. Die Vitalität ist über die Dauer der
Baumaßnahmen hinaus langfristig zu sichern.

8.1.2 Für die im Plan mit E1 gekennzeichneten Flächen werden folgende Entwicklungsziele festgesetzt:

Erhaltungsfläche E1: Sukzessionsfläche auf Lärmschutzwall
Die Flächen sind weiterhin der natürlichen Sukzession zu überlassen. Entnahmen von Bäumen und
sonstige Eingriffe sind nur ausnahmsweise bei notwendigen Leitungsdurchführungen und zur
Verkehrssicherung zulässig. In diesem Fall ist der Bestand mit Arten lt. Artenliste Pkt. 8.3 zu
ergänzen.

8.1.3 Für die im Plan mit E 2 gekennzeichneten Sukzessionsflächen werden folgende Entwicklungsziele
festgesetzt:
Die Flächen sind als vorwiegend Offenlandflächen regelmäßig, mindestens aber aller 2 Jahre
extensiv zu pflegen. Dabei ist Gehölzaufwuchs, insbesondere Birke herunterzuschneiden.
Einzelgehölze und kleine Gehölzgruppen sind zu belassen und in ihrem Bestand zu schützen.

8.2 Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9, Abs. 1
Nr. 25 a und BauGB)

8.2.1 Alle mit Planeintrag festgesetzten Anpflanzungsmaßnahmen sind dauerhaft zu unterhalten, zu
schützen und zu entwickeln. Die Bewirtschaftungsarten sind dauerhaft beizubehalten.

8.2.2 Die Artenliste ist Bestandteil der Festsetzungen. Für die Flächen A und E1 wird die Verwendung
gebietsheimischen Pflanz- und Saatgutes festgesetzt.

8.2.3 Die mit Planzeichen festgesetzten Neupflanzungen von Bäumen sind standörtlich variabel, wenn
dies aufgrund von Leitungsführungen notwendig wird.

8.2.4 PKW-Stellplätze sind in der Gesamtsumme mit mind. einem Baum / 8 Stellplätzen zu begrünen. Die
Pflanzscheibe muss mind. 6 m² betragen. Arten siehe Artenliste

8.2.5 Anpflanzungsflächen A
Die Flächen sind mit je einem einheimischen Baum / 100 m² Fläche und mit einheimischen
Sträuchern zu bepflanzen.

8.2.6 Waldumwandlung

Die umzunutzende Waldfläche im Plangebiet ist im Verhältnis 1: 0,75 zu ersetzen. Insgesamt  sind
30.047 m² Ersatz zu schaffen.
Der Waldverlust ist durch Ersatzaufforstung innerhalb eines Jahres nach Beginn der Umwandlung in
der Nähe des Eingriffsortes, d.h. im gleichen Wuchsgebiet oder Landkreis auszugleichen.

Folgende Flächen werden zur Erstaufforstung als Ersatz für den Waldverlust festgesetzt:

Nr. Flurst. Nr. Gemarkung Fläche in m²
01 122/5 Schönau 3.220
02 122/6 Schönau 4.380
03 344/1 u. 515/1 tw. Schönau 8.800
04 489/14 tw. Schönau 2.550
05 785/1 tw. Niederzschocken 4.100
06 914 tw. Ortmannsdorf 7.000
gesamt 30.050

Die Erstaufforstungen sind rechtzeitig und sachgemäß zu pflegen, zu schützen und nachzubessern,
bis die Kulturen endgültig gesichert sind. Die Maßnahmen zur Kultursicherung sind mindestens bis
zum Alter von 5 Jahren nach der Pflanzung durchzuführen.
Der Anwuchserfolg nach 5 Jahren ist der unteren Forstbehörde anzuzeigen und nachzuweisen.

8.2.7 Artenschutz

CEF (continuous ecological functionality)-Maßnahme zur Sicherung der kontinuierlichen
ökologischen Funktionalität – vorgezogene Maßnahmen –

CEF 1: Im Geltungsbereich sind zur Sicherung und Aufwertung von Zauneidechsen-Habitaten
außerhalb des Baufeldes  mindestens 3 Lesesteinhaufen von je 15 m² Größe mit einer Höhe bis ca.
1 m aus gebrochenem Natursteinmaterial vor der Beginn der Rodungsarbeiten aufzuschütten.

Vermeidungsmaßnahmen (V)
V1: Im weiten Vorfeld der Freimachung von Bauflächen einschließlich der Beseitigung der

Vegetation soll durch geeignete Vergrämungsmaßnahmen ein Brutbesatz verhindert werden.
Auf den Gehölz- und Waldflächen ist der Gehölzbestand durch Pflegeschnitte bzw. eine
fachkundige Durchforstung auszudünnen, um das potenzielle Brutplatzangebot zu
minimieren bzw. mit Vergrämungsmaßnahmen auszuschließen.

V2 Für die fachgerechte Überwachung und Evaluierung der Durchführung der CEF- Schutz- und
Vermeidungsmaßnahme ist durch eine ökologische Baubegleitung von mindestens 1 Monat
vor Baubeginn bzw. Anfang März bis Ende Oktober eines Jahres abzusichern.
Durch diese sind die in Anspruch genommenen Flächen auf Artenvorkommen mit
Schwerpunkt Vögel und Eidechsen zu untersuchen und ggf. gefangen und in geeignete
Bereiche ihrer Habitate umzusetzen sowie geeignete Vergrämungsmaßnahmen
festzusetzen. Werden nur geeignete Strukturen der Art gesichtet, sind diese durch Bauzäune
oder Warnband vor Bauaktivitäten zu schützen, bis Nachweise erbracht oder
ausgeschlossen werden können.

V3 Um Gefährdungen durch Baustellenverkehr während der Aktivitätszeit von Zauneidechsen
(April bis Oktober) auszuschließen, sind Bereiche mit vorgefundenen Individuen mit
Schutzzaun abzusperren.

Definierte Schutzmaßnahmen
S1: An den Grenzen zwischen Bauflächen und Gehölzflächen müssen Absperrungen (stabiler

Bauzaun) errichtet werden, um den Kronentraufbereich bzw. die Habitate zu schützen. Ggf.
müssen Bäume einen Einzelbaumschutz erhalten.

8.3 Artenliste

A  Baumpflanzungen an Stellplätzen und innerhalb der versiegelten Flächen,
Mindestqualität Stammumfang 14/16:
Acer campestre "Elegant" Feldahorn
Carpinus betulus , schmalkronige Sorten Hainbuche
Prunus avium “Plena” gefülltblühende Vogelkirsche

B   Baumpflanzungen in den Flächen A
    Mindestqualität  Bäume Stammumfang 14/16 cm
       Mindestqualität Sträucher: 2* verschult

Acer campestre Feldahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Quercus robur Stieleiche

Corylus avellana Strauchhasel
Crataegus monogyna eingriffeliger Weißdorn
Rosa canina, arvensis Hundsrose, Feldrose
Prunus spinosa Schlehe
Prunus padus Traubenkirsche
Salix caprea Salweide
Salix triandra Mandelweide
Sorbus aucuparia Eberesche

9. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

9.1 Werbeanlagen gem. §10 Abs. 3 Nr. 1 SächsBO

Zulässigkeit von Werbung: Werbung ist nur im direkten Bezug zur gewerblichen Tätigkeit  am
Standort zulässig. Werbeanlagen dürfen die festgesetzte Gebäudehöhe nicht überschreiten.
Leuchtwerbung ist nicht zulässig.

Nachrichtliche Übernahmen

 Flur- und Flurstücksgrenzen
Versorgungsleitungen und -anlagen

Hinweise und Empfehlungen zur Planung

1. Dem Bebauungsplan liegen folgende Gutachten zugrunde:

Schallimmissionsprognose zu Gewerbelärm, GAF GmbH, 09.10.2020

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan "Gewerbegebiet Wildenfels" Gemarkung
Härtensdorf/Stadt Wildenfels; Alexander Hohmuth, Umweltplanung, 24.11.2020

2. Schallschutz:
Die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Schallimmissionwerte sind im
bauordnungsrechtlichen Verfahren bzw. in der jeweiligen Betriebsgenehmigung nachzuweisen und
zu sichern.

3. Geodätische Festpunkte
Die geodätischen Festpunkte des amtlichen Lagebezugssystems sind gem. § 6 Sächsisches
Vermessungs- und Katastergesetz zu schützen und zu erhalten.
Höhenbezug: Deutsches Haupthöhennetz (DHHN2016)

4. Schutz des Mutterbodens
Gemäß § 202 BauGB gebührt dem Mutterboden besonderer Schutz. Er ist vor Baubeginn gesondert
zu lagern und nach Bauabschluss dem Gebiet sinnvoll wieder zuzuführen.
Sonstige nicht belastete Erdmassen der Ablagerung oder des Aushubs sind nach Möglichkeit
weitgehend im Gebiet einzubauen bzw. zur Verwendung abzugeben.

5. Bodenschutz
Bodenversiegelungen sind gemäß § 1 a BauGB auf das notwendige Maß zu beschränken. Bei
Bauausführungen ist durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass gemäß den
Forderungen der §§ 4 Abs. 1 und 5 Satz 1; 5 sowie 2 Abs. 3 BBodSchG und des Sächsischen
Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsKrWBodSchG) schädliche
Bodenveränderungen des Untergrundes und des Erdaushubs, wie z.B. Schadstoffeinträge oder
Vermischung mit Abfällen, vermieden werden.

6. Erneuerbare Energie
Für Gebäuden und Anlagen wird empfohlen, eine über die aktuellen Vorschriften hinausgehende
Nutzung erneuerbarer Energien (Photovoltaik, Solarkollektoren, Geothermie) und der Einsatz
effizienter energetischer Systeme, vorzusehen.

7. Regenrückhaltung
Es wird empfohlen, alle Flachdächer und flach geneigte Dächer zum Zweck der Regenrückhaltung
und Abflussvergleichmäßigung zu mind. 50% der gesamten Dachfläche als mindestens extensives,
2-lagiges Gründach auszubilden oder anderweitig zur Rückhaltung zu nutzen.

8. Archäologische Denkmale
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten- dies betrifft auch
Einzelbaugesuche- müssen im von Bautätigkeit betroffenem Areal durch das Landesamt für
Archäologie im gesamten Gebiet des B-Plans (d.h. unabhängig von der räumlichen Disposition der
Erschließungsstraßen, Baufelder etc.) archäologische Grabungen durchgeführt mit ausreichendem
zeitlichen Vorlauf zu den geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden.

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen archäologische Funde wie z. B. auffällige Bodenverfärbungen,
Gefäßscherben, Knochen, Geräte aus Stein oder Metall, Münzen, bearbeitete Hölzer,
Steinsetzungen u. ä. auftreten bzw. Scherben, Knochen, Metallteile gefunden werden, sind gem.
§ 20 SächsDSchG der Landkreis Zwickau, Landratsamt, Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und
Denkmalschutz, Sachgebiet Bauaufsicht und Denkmalschutz, Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau,
Telefon: 0375/4402-25222, oder das Landesamt für Archäologie, Zur Wetterwarte 7, 01109 Dresden,
Telefon: 0351/8926-678 zu informieren. Auftretende Funde sind sachgerecht zu auszugraben und zu
dokumentieren.

Nach § 14 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten etc.
an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, das sich
dort Kulturdenkmale befinden. Der künftige Bau-oder Erschließungsträger wird im Rahmen des
Zumutbaren an den notwendigen Kosten im gesamten Gebiet des B-Plans beteiligt (§ 14, Abs. 3
SächsDSchG). Der zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen werden in
einer zwischen Bauherren und Landesamt für Archäologie abzuschließenden öffentlich-rechtlichen
Vereinbarung verbindlich festgehalten.

9. Radon
Es ist nicht auszuschließen, dass im Plangebiet erhöhte Radonkonzentrationen in der Bodenluft
auftreten können. Zum vorsorgendem Schutz vor erhöhter Strahlenbelastung durch Zutritt von
Radon in Aufenthaltsräume wir empfohlen, bei geplanten Neubauten generell einen Radonschutz
vorzusehen oder von einem kompetenten Ingenieurbüro die radiologische Situation auf dem
Grundstück und den Bedarf an Schutzmaßnahmen abklären zu lassen.

10. Altlasten
Sollte sich im Rahmen der Bautätigkeiten ein Altlastenverdacht (z.B. Abfälle, organoleptische
Auffälligkeiten im Boden) ergeben,  ist dieser gemäß § 13 Abs. 3 Sächsisches Kreislaufwirtschafts-
und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) unverzüglich dem Landratsamt Zwickau, Umweltamt,
Bodenschutzbehörde, zur Festlegung der weiteren Verfahrensweise anzuzeigen.
Gemäß des § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) besteht für jeden, der eine Bohrung ausführt (i. d. R.
ein Bohrunternehmen), die Pflicht der Anzeige der Bohrungen und der Übermittlung erforderlicher
Nachweise spätestens zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten an die zuständige Behörde. Gemäß
§ 9 Geologiedatengesetz (GeolDG) sind die Fachdaten, sofern sie bei der geologischen
Untersuchung gewonnen wurden, unaufgefordert an die zuständige Behörde zu übermitteln.

11. Kampfmittelfunde
Sollten bei der Bauausführung Kampfmittel oder andere unbekannte Körper gefunden werden, so
sind die Arbeiten einzustellen. Die nächste Polizeidienststelle ist sofort zu informieren.

12. Erdbebenzone
Das Plangebiet ist, ist gemäß Sächsisches Amtsblatt - Sonderdruck Nr. 2 vom 21.2.2014 -
Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Liste der eingeführten
Technischen Baubestimmungen (VwVLTB) vom 11.02.2014 (Anhang G) - Zuordnung von
Gemeinden im Freistaat Sachsen zu Erdbebenzonen 1 und 2 nach DIN 4149: 2005-04 der
Erdbebenzone 1 und der geologischen Untergrundklasse R  (Festgestein, Fels) zugeordnet.

13. Leitungsrechte
Die Breite der festgesetzten Leitungsrechte richtet sich nach der jeweiligen Leitungsdimension und
den Vorgaben des jeweiligen Versorgungsunternehmens sowie den allgemeingültigen technischen
Normen.

14. Die Sicherung der Umsetzung der festgesetzten Bepflanzungsmaßnahmen erfolgt entsprechend
§ 178 BauGB im Rahmen und als Bestandteil des städtebaulichen Vertrages zwischen Kommune
und Investor.

15. Waldumwandlung
Entsprechend § 8 Abs. 1 Sächsisches Waldgesetz (SächsWaldG) wird ein
Waldumwandlungsverfahren durchgeführt.
Eine Rodung ist erst dann zulässig, wenn die Genehmigung zur Waldumwandlung einschl.
Erstaufforstungen vorliegt.

16. Hinweise zum Artenschutz

V1 Vermeidungsmaßnahmen Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Die Vergrämung von Brutvögeln knn durch geeignete Maßnahmen, z.B. durch das enge Aufstellen
von Pflöcken mit daran befestigten Warnbändern vor allem auf den offenen/halboffenen Flächen
erfolgen. Diese Maßnahme ist in enger Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung auch für die
Gehölzflächen umzusetzen.

V1 und V2 Vermeidungsmaßnahmen Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Die unter den Festsetzungen zum Artenschutz aufgeführten Maßnahmen müssen in Abstimmung mit
der zuständigen Behörde erfolgen. Insbesondere das Fangen und Umsiedeln von Zauneidechsen
kann nur in Abstimmung mit der zuständigen Behörde und nach Antrag auf artenschutzrechtliche
Ausnahmegenehmigung (§ 67 BNatSchG) erfolgen.

S1 Schutzmaßnahmen Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Die Ausführung der Gehölz- und Einzelbaumschutzmaßnahmen muss gemäß DIN 18920
(Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen)
sowie RAS-LP 4 (Richtlinien für die Anlage von Straßen
Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei
Baumaßnahmen) erfolgen. Es sind nicht nur direkte Schäden an den oberirdischen Teilen der
Gehölze, sondern auch Schäden des Wurzelbereiches (z. B. durch Verdichtung, Ablagerung von
Baumaterial) zu verhindern. Nach Beendigung der Baumaßnahme werden die Absperrungen
zurückgebaut.
In den bewachsenen Randbereichen des Plangebietes und der verbleibenden Waldfläche sind in
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde Nistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter
anzubringen.

Die fachgerechte Umsetzung der Maßnahmen muss im Rahmen der ökologischen Baubegleitung
erfolgen, wie im Artenschutzfachbeitrag festgelegt.

17. Abfallentsorgung
Jedes Grundstückes muss an die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung angebunden werden. Aller
anfallender Hausmüll und hausmüllähnlicher Abfall ist gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sowie
der Abfallsatzung des Landkreises Zwickau dem öffentlich rechtlichen Entsorger, durch den
Landkreises Zwickau betrieben, zu überlassen.

18. Übergabe von Erkundungsergebnissen mit geologischem Belang
Entsprechend § 15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes
(SächsKrWBodSchG) sind Ergebnisse von Erkundungen mit geologischem Belang an das
Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zu übergeben.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert
worden ist

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6)
geändert worden ist

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016
(SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022
(SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist

Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März
2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022
(SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel
3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258; 896), die zuletzt
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 88) geändert worden ist

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5) geändert worden ist

Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch die
Bekanntmachung vom 3. Januar 2022 (BGBl. I S. 15) geändert worden ist

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober
2022 (BGBl. I S. 1792) geändert worden is

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705)
geändert worden ist

Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG) vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), das
zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705)
geändert worden ist

Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) vom 22. Februar
2019 (SächsGVBl. S. 187)

Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008
(SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 15 der Verordnung vom 12. April 2021
(SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist

Sächsische Hohlraumverordnung (SächsHohlrVO) vom 28. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 187)

Geologiedatengesetz (GeolDG) vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1387)

Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch
Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist

Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486)
geändert worden ist

Bundeswaldgesetz (BWaldG) vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), das zuletzt durch Artikel 112 des
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist

Erlaubnisfreiheits-Verordnung (ErlFreihVO) vom 12. September 2001 (SächsGVBl. S. 675), die
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503) geändert worden ist

Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), das zuletzt durch
Artikel 11 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist

Stand Satzung
Satzung der Stadt Wildenfels über den Bebauungsplan "Gewerbegebiet Wildenfels" (Flurstücke 59/7, 
59/8, 59/9 und 512/1 Gemarkung Härtensdorf) auf der Grundlage von § 8 Baugesetzbuch (BauGB)

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) 
geändert worden ist, sowie nach § 89 der Sächsische Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 
(SächsGVBl. S. 706) geändert worden ist, wird nach Beschlussfassung durch den Stadtrat vom ...................... 
und mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde folgende Satzung der Stadt Wildenfels über den 
Bebauungsplan "Gewerbegebiet Wildenfels" (Flurstücke 59/7, 59/8, 59/9 und 512/1, Gemarkung Härtensdorf), 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

Teil A - Planzeichnung
Maßstab 1 : 1000
Planzeichenerklärung
Planzeichen ohne Normcharakter und sonstige Planzeichen

Teil B - Text
Textliche Festsetzungen
Hinweise

Verfahrensvermerke:

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses vom 26.03.2020; die Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses erfolgte am 17.04.2020.

Wildenfels., den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

2. Die Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange zur Einholung von
Stellungnahmen und zur Unterrichtung sowie Äußerung zum Umfang der Umweltprüfung (Scoping) gemäß § 4
Abs. 1 BauGB wurde mit Schreiben vom 27.07.2020 durchgeführt. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
nach § 3 Abs. 1 BauGB fand mit öffentlicher Auslegung in der Zeit vom 18.09.2020 bis 18.10.2020 statt.

Wildenfels., den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

3. Der Stadtrat hat am 03.12.2020 den 1. Entwurf des Bebauungsplanes sowie die Begründung beschlossen und
zur Auslegung bestimmt. Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden
sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB auf der Grundlage von § 4a Abs. 2 BauGB mit
Schreiben vom 08.12.2020 zur Stellungnahme aufgefordert worden.

     Wildenfels, den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

4. Der 1. Entwurf des Bebauungsplanes, besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B). Gemäß dem
Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der
COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), das durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist, wird die Auslegung durch
eine Veröffentlichung im Internet ersetzt. Die öffentliche Auslegung des 1. Entwurfs des Bebauungsplanes nach §
3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 28.12.2020 bis zum 29.01.2021. Diese Auslegung ist mit dem Hinweis,
dass Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht
werden können, am 18.12.2020 im Amtsblatt ortsüblich bekannt gemacht sowie im Internet am 28.12.2020
veröffentlicht worden.

    Wildenfels, den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

5. Der Stadtrat hat die vorgebrachten Anregungen sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am
............................ geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

    Wildenfels, den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

6. Der Stadtrat hat am ....................... den 2. Entwurf des Bebauungsplanes sowie die Begründung 
beschlossen und zur Auslegung bestimmt. Die Behörden und die von der Änderung betroffenenen Träger 
öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  i. V. m. § 4 Abs. 2 
BauGB auf der Grundlage von § 4a Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom  ....................... zur Stellungnahme 
aufgefordert worden.

     Wildenfels, den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

7. Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes, besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B). Gemäß dem
Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der
COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), das durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden ist, wird die Auslegung durch
eine Veröffentlichung im Internet ersetzt. Die öffentliche Auslegung des 2. Entwurfs des Bebauungsplanes nach §
4a Abs. 3 BauGB erfolgte in der Zeit vom 19.03.2021 bis zum 09.04.2021. Diese Auslegung ist mit dem Hinweis,
dass Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht
werden können, am  .......................  im Amtsblatt ortsüblich bekannt gemacht sowie im Internet am
.......................  veröffentlicht worden.

    Wildenfels, den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

8. Der Stadtrat hat die vorgebrachten Anregungen sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
am ............................ geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

    Wildenfels, den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

9. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am 
............................ vom Stadtrat als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit 
Beschluss des Stadtrates vom ............................ gebilligt.

Wildenfels, den ...................... (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

10. Die Genehmigung dieser Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom .......................................
Az.: .................................... - mit Auflagen und Hinweisen - erteilt.

Wildenfels, den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

11. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem Text
     (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Wildenfels, den ...................... (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

12. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf  Dauer während der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am
.................................. im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie
auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen (§§ 39 und 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am ..............................
in Kraft getreten.

Wildenfels, den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs  des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

11. Sonstige Planzeichen

10. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

     (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Zweckbestimmung:
Regenwasserrückhaltebecken (offen)

9. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

9.1 Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b und Abs. 6 BauGB)

Grünflächen, privat

7. Grünflächen
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

6. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

Schmutzwasser Bezeichnung der Leitung

ltr 1

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Leitungsrecht zugunsten der Wasserwerke Zwickau GmbH
(von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten)

z. B.

Breite der Leitungsrechte nach Vorgaben der jeweligen
Versorgungsträger.

Erhaltung von Bäumen und Sträuchern

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Zweckbestimmung
St private Stellplätze

ltr 2 Leitungsrecht zugunsten der Mitnetz Strom GmbH
(von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten)

Maßnahmen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen

Nummerierung / Maßnahmen für ErhaltungsflächenE1z. B.

Az. B.

unterirdisch

z. B.: Pkw ...

8. Flächen für die Landwirtschaft und Wald
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

ltr 4 Leitungsrecht für Versorgungsmedien zugunsten des GE
(von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten)

fg1 Fahr- und Gehrecht zugunsten der Feuerwehr

fg2 Fahr- und Gehrecht zugunsten der Feuerwehr und der Stadt
Wildenfels

R

ltr 3

AusprägungSukzession

Waldersatzfläche

Abgrenzung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung innerhalb eines
Baugebiets (z. B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Teil B - Textliche Festsetzungen
(§9 Abs. 1, 6, 7 BauGB)

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

1.1 Gewerbegebiet  GE ( § 8 BauNVO)

1.1.1 Im Gewerbegebiet GE
1.1.2 sind von den nach § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen

• Gewerbebetrieben
• Geschäftsgebäuden

alle die Betriebsarten und Anlagen gemäß. §1 Abs. 5 i.V.m. Abs. 9 BauNVO nicht zulässig, die
• Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe

nach § 11 Abs. 3 BauNVO,
• Einzelhandels- oder Großhandelsbetriebe sowie Verkaufseinrichtungen anderer Gewerbebetriebe,
• frei aufgestellte, also nicht baulich mit dem Gebäude verbundene Photovoltaikanlagen

(Solaranlagen),
• ausnahmsweise zulässige Betriebe und Anlagen gemäß § 8 Abs. 3, Nr. 3 BauNVO

 sind.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Die in der Planzeichnung festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ)
sind Höchstwerte (§§ 16, 17, 19, 21 BauNVO).

2.2 Die in der Planzeichnung festgesetzte Oberkante (OK) Gebäude bezieht sich auf die
DHHN2016-Höhe des höchsten Punktes der oberen Dachbegrenzung und wird als Höchstmaß
festgesetzt (§ 18 BauNVO).

2.3 Die für die zulässigen Nutzungen notwendigen Anlagen, wie Einrichtungen zur Belichtung der
Innenräume, Entrauchungsanlagen und sonstige Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung sind,
soweit sie insgesamt weniger als 15% der Dachfläche einnehmen, von der Höhenbegrenzung nach
2.2 ausgeschlossen (§ 18 BauNVO).

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen im GE sind durch Baugrenzen festgesetzt
(23 Abs. 1 BauNVO).

3.2 Die Überschreitung der Baugrenzen um maximal 2 m durch untergeordnete Gebäudeteile wie
Zugangsbauten und deren Überdachungen sowie Dachvorsprünge ist zulässig (§ 23 Abs. 3
BauNVO).

4. Nichtüberbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

4.1 In der nichtüberbaubaren Grundstücksfläche sind außerhalb des gekennzeichneten 30
m-Waldabstandes gem. § 25 SächsWaldG Gebäude und Anlagen, die der Zugangskontrolle,
technischen Versorgung sowie untergeordnete Überdachungen von Außenlagern für Material und
Maschinen des Baugebietes dienen, bis zu einer Fläche von 450 m² zulässig.

4.2 Innerhalb der nichtüberbaubaren Grundstücksfläche sind Stellplätze für Kraftfahrzeuge aller Art,
Trailer, Anhänger und für Fahrräder zulässig (12 Abs.1 BauNVO).

4.3 Die nicht überbaubare Grundstücksfläche ist, soweit sie nicht mit Gebäuden und Anlagen gem. 4.1
und 4.2 bebaut ist, als Grünfläche anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

5. Festsetzung für die Rückhaltung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

5.1 Der Abfluss des auf den Dächern der Gebäude und den befestigten Flächen im gesamten
Geltungsbereich des Bebauungsplans anfallenden Niederschlagswassers ist durch Maßnahmen der
Regenrückhaltung zu vergleichmäßigen.

5.2 Der Drosselabfluss für die Einleitung in das öffentliche Kanalnetz beträgt 55 l/s für das
Gesamtgebiet.
Anhand des prozentualen Flächenansatzes der für den Regenabfluss des GE anrechenbaren Fläche
in Bezug zur Gesamtfläche des Plangebietes wird für das GE einschließlich Zufahrtsstraße ein
Drosselabfluss von 25 l/s festgesetzt.

5.2 Alle PKW-Stellplätze und untergeordnet genutzte befestigte Flächen im gesamten Geltungsbereich
des Bebauungsplans, wie Fußwege und Feuerwehrstellflächen, sind maximal mit einem
Abflussbeiwert von φ = 0,5 zu versiegeln.

6. Festsetzung der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten eines Erschließungsträgers
zu belastenden Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und 21 BauGB)

6.1 Die mit Geh- und Fahrrechten für die Feuerwehr festgesetzten Flächen sind entsprechend der
geltenden technischen Vorschriften auszubauen und dauerhaft von Bebauung und Bewuchs
freizuhalten.

7. Festsetzungen für  die zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen oder zur
Vermeidung oder Minderung zutreffende bauliche oder sonstige technische Vorkehrungen (§
9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Die vorhandenen Umwallungen im Süden und Osten, sowie Westen des Plangebietes sind
lärmschutzrelevant und dürfen als technische Bauwerke in ihrer Wirksamkeit nicht beeinträchtigt
werden. Nach Eingriffen ist die Wirksamkeit wie vor wieder herzustellen und nachzuweisen.

8. Grünordnerische Festsetzungen

8.1 Festsetzungen und Umgrenzungen von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

8.1.1 Die im Plan durch Flächensignatur gekennzeichneten Erhaltungsflächen sowie die festgesetzten
Bewirtschaftungsarten sind in ihrem Bestand zu erhalten. Die Vitalität ist über die Dauer der
Baumaßnahmen hinaus langfristig zu sichern.

8.1.2 Für die im Plan mit E1 gekennzeichneten Flächen werden folgende Entwicklungsziele festgesetzt:

Erhaltungsfläche E1: Sukzessionsfläche auf Lärmschutzwall
Die Flächen sind weiterhin der natürlichen Sukzession zu überlassen. Entnahmen von Bäumen und
sonstige Eingriffe sind nur ausnahmsweise bei notwendigen Leitungsdurchführungen und zur
Verkehrssicherung zulässig. In diesem Fall ist der Bestand mit Arten lt. Artenliste Pkt. 8.3 zu
ergänzen.

8.1.3 Für die im Plan mit E 2 gekennzeichneten Sukzessionsflächen werden folgende Entwicklungsziele
festgesetzt:
Die Flächen sind als vorwiegend Offenlandflächen regelmäßig, mindestens aber aller 2 Jahre
extensiv zu pflegen. Dabei ist Gehölzaufwuchs, insbesondere Birke herunterzuschneiden.
Einzelgehölze und kleine Gehölzgruppen sind zu belassen und in ihrem Bestand zu schützen.

8.2 Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9, Abs. 1
Nr. 25 a und BauGB)

8.2.1 Alle mit Planeintrag festgesetzten Anpflanzungsmaßnahmen sind dauerhaft zu unterhalten, zu
schützen und zu entwickeln. Die Bewirtschaftungsarten sind dauerhaft beizubehalten.

8.2.2 Die Artenliste ist Bestandteil der Festsetzungen. Für die Flächen A und E1 wird die Verwendung
gebietsheimischen Pflanz- und Saatgutes festgesetzt.

8.2.3 Die mit Planzeichen festgesetzten Neupflanzungen von Bäumen sind standörtlich variabel, wenn
dies aufgrund von Leitungsführungen notwendig wird.

8.2.4 PKW-Stellplätze sind in der Gesamtsumme mit mind. einem Baum / 8 Stellplätzen zu begrünen. Die
Pflanzscheibe muss mind. 6 m² betragen. Arten siehe Artenliste

8.2.5 Anpflanzungsflächen A
Die Flächen sind mit je einem einheimischen Baum / 100 m² Fläche und mit einheimischen
Sträuchern zu bepflanzen.

8.2.6 Waldumwandlung

Die umzunutzende Waldfläche im Plangebiet ist im Verhältnis 1: 0,75 zu ersetzen. Insgesamt  sind
30.047 m² Ersatz zu schaffen.
Der Waldverlust ist durch Ersatzaufforstung innerhalb eines Jahres nach Beginn der Umwandlung in
der Nähe des Eingriffsortes, d.h. im gleichen Wuchsgebiet oder Landkreis auszugleichen.

Folgende Flächen werden zur Erstaufforstung als Ersatz für den Waldverlust festgesetzt:

Nr. Flurst. Nr. Gemarkung Fläche in m²
01 122/5 Schönau 3.220
02 122/6 Schönau 4.380
03 344/1 u. 515/1 tw. Schönau 8.800
04 489/14 tw. Schönau 2.550
05 785/1 tw. Niederzschocken 4.100
06 914 tw. Ortmannsdorf 7.000
gesamt 30.050

Die Erstaufforstungen sind rechtzeitig und sachgemäß zu pflegen, zu schützen und nachzubessern,
bis die Kulturen endgültig gesichert sind. Die Maßnahmen zur Kultursicherung sind mindestens bis
zum Alter von 5 Jahren nach der Pflanzung durchzuführen.
Der Anwuchserfolg nach 5 Jahren ist der unteren Forstbehörde anzuzeigen und nachzuweisen.

8.2.7 Artenschutz

CEF (continuous ecological functionality)-Maßnahme zur Sicherung der kontinuierlichen
ökologischen Funktionalität – vorgezogene Maßnahmen –

CEF 1: Im Geltungsbereich sind zur Sicherung und Aufwertung von Zauneidechsen-Habitaten
außerhalb des Baufeldes  mindestens 3 Lesesteinhaufen von je 15 m² Größe mit einer Höhe bis ca.
1 m aus gebrochenem Natursteinmaterial vor der Beginn der Rodungsarbeiten aufzuschütten.

Vermeidungsmaßnahmen (V)
V1: Im weiten Vorfeld der Freimachung von Bauflächen einschließlich der Beseitigung der

Vegetation soll durch geeignete Vergrämungsmaßnahmen ein Brutbesatz verhindert werden.
Auf den Gehölz- und Waldflächen ist der Gehölzbestand durch Pflegeschnitte bzw. eine
fachkundige Durchforstung auszudünnen, um das potenzielle Brutplatzangebot zu
minimieren bzw. mit Vergrämungsmaßnahmen auszuschließen.

V2 Für die fachgerechte Überwachung und Evaluierung der Durchführung der CEF- Schutz- und
Vermeidungsmaßnahme ist durch eine ökologische Baubegleitung von mindestens 1 Monat
vor Baubeginn bzw. Anfang März bis Ende Oktober eines Jahres abzusichern.
Durch diese sind die in Anspruch genommenen Flächen auf Artenvorkommen mit
Schwerpunkt Vögel und Eidechsen zu untersuchen und ggf. gefangen und in geeignete
Bereiche ihrer Habitate umzusetzen sowie geeignete Vergrämungsmaßnahmen
festzusetzen. Werden nur geeignete Strukturen der Art gesichtet, sind diese durch Bauzäune
oder Warnband vor Bauaktivitäten zu schützen, bis Nachweise erbracht oder
ausgeschlossen werden können.

V3 Um Gefährdungen durch Baustellenverkehr während der Aktivitätszeit von Zauneidechsen
(April bis Oktober) auszuschließen, sind Bereiche mit vorgefundenen Individuen mit
Schutzzaun abzusperren.

Definierte Schutzmaßnahmen
S1: An den Grenzen zwischen Bauflächen und Gehölzflächen müssen Absperrungen (stabiler

Bauzaun) errichtet werden, um den Kronentraufbereich bzw. die Habitate zu schützen. Ggf.
müssen Bäume einen Einzelbaumschutz erhalten.

8.3 Artenliste

A  Baumpflanzungen an Stellplätzen und innerhalb der versiegelten Flächen,
Mindestqualität Stammumfang 14/16:
Acer campestre "Elegant" Feldahorn
Carpinus betulus , schmalkronige Sorten Hainbuche
Prunus avium “Plena” gefülltblühende Vogelkirsche

B   Baumpflanzungen in den Flächen A
    Mindestqualität  Bäume Stammumfang 14/16 cm
       Mindestqualität Sträucher: 2* verschult

Acer campestre Feldahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Quercus robur Stieleiche

Corylus avellana Strauchhasel
Crataegus monogyna eingriffeliger Weißdorn
Rosa canina, arvensis Hundsrose, Feldrose
Prunus spinosa Schlehe
Prunus padus Traubenkirsche
Salix caprea Salweide
Salix triandra Mandelweide
Sorbus aucuparia Eberesche

9. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

9.1 Werbeanlagen gem. §10 Abs. 3 Nr. 1 SächsBO

Zulässigkeit von Werbung: Werbung ist nur im direkten Bezug zur gewerblichen Tätigkeit  am
Standort zulässig. Werbeanlagen dürfen die festgesetzte Gebäudehöhe nicht überschreiten.
Leuchtwerbung ist nicht zulässig.

Nachrichtliche Übernahmen

 Flur- und Flurstücksgrenzen
Versorgungsleitungen und -anlagen

Hinweise und Empfehlungen zur Planung

1. Dem Bebauungsplan liegen folgende Gutachten zugrunde:

Schallimmissionsprognose zu Gewerbelärm, GAF GmbH, 09.10.2020

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan "Gewerbegebiet Wildenfels" Gemarkung
Härtensdorf/Stadt Wildenfels; Alexander Hohmuth, Umweltplanung, 24.11.2020

2. Schallschutz:
Die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Schallimmissionwerte sind im
bauordnungsrechtlichen Verfahren bzw. in der jeweiligen Betriebsgenehmigung nachzuweisen und
zu sichern.

3. Geodätische Festpunkte
Die geodätischen Festpunkte des amtlichen Lagebezugssystems sind gem. § 6 Sächsisches
Vermessungs- und Katastergesetz zu schützen und zu erhalten.
Höhenbezug: Deutsches Haupthöhennetz (DHHN2016)

4. Schutz des Mutterbodens
Gemäß § 202 BauGB gebührt dem Mutterboden besonderer Schutz. Er ist vor Baubeginn gesondert
zu lagern und nach Bauabschluss dem Gebiet sinnvoll wieder zuzuführen.
Sonstige nicht belastete Erdmassen der Ablagerung oder des Aushubs sind nach Möglichkeit
weitgehend im Gebiet einzubauen bzw. zur Verwendung abzugeben.

5. Bodenschutz
Bodenversiegelungen sind gemäß § 1 a BauGB auf das notwendige Maß zu beschränken. Bei
Bauausführungen ist durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass gemäß den
Forderungen der §§ 4 Abs. 1 und 5 Satz 1; 5 sowie 2 Abs. 3 BBodSchG und des Sächsischen
Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsKrWBodSchG) schädliche
Bodenveränderungen des Untergrundes und des Erdaushubs, wie z.B. Schadstoffeinträge oder
Vermischung mit Abfällen, vermieden werden.

6. Erneuerbare Energie
Für Gebäuden und Anlagen wird empfohlen, eine über die aktuellen Vorschriften hinausgehende
Nutzung erneuerbarer Energien (Photovoltaik, Solarkollektoren, Geothermie) und der Einsatz
effizienter energetischer Systeme, vorzusehen.

7. Regenrückhaltung
Es wird empfohlen, alle Flachdächer und flach geneigte Dächer zum Zweck der Regenrückhaltung
und Abflussvergleichmäßigung zu mind. 50% der gesamten Dachfläche als mindestens extensives,
2-lagiges Gründach auszubilden oder anderweitig zur Rückhaltung zu nutzen.

8. Archäologische Denkmale
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten- dies betrifft auch
Einzelbaugesuche- müssen im von Bautätigkeit betroffenem Areal durch das Landesamt für
Archäologie im gesamten Gebiet des B-Plans (d.h. unabhängig von der räumlichen Disposition der
Erschließungsstraßen, Baufelder etc.) archäologische Grabungen durchgeführt mit ausreichendem
zeitlichen Vorlauf zu den geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden.

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen archäologische Funde wie z. B. auffällige Bodenverfärbungen,
Gefäßscherben, Knochen, Geräte aus Stein oder Metall, Münzen, bearbeitete Hölzer,
Steinsetzungen u. ä. auftreten bzw. Scherben, Knochen, Metallteile gefunden werden, sind gem.
§ 20 SächsDSchG der Landkreis Zwickau, Landratsamt, Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und
Denkmalschutz, Sachgebiet Bauaufsicht und Denkmalschutz, Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau,
Telefon: 0375/4402-25222, oder das Landesamt für Archäologie, Zur Wetterwarte 7, 01109 Dresden,
Telefon: 0351/8926-678 zu informieren. Auftretende Funde sind sachgerecht zu auszugraben und zu
dokumentieren.

Nach § 14 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten etc.
an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, das sich
dort Kulturdenkmale befinden. Der künftige Bau-oder Erschließungsträger wird im Rahmen des
Zumutbaren an den notwendigen Kosten im gesamten Gebiet des B-Plans beteiligt (§ 14, Abs. 3
SächsDSchG). Der zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen werden in
einer zwischen Bauherren und Landesamt für Archäologie abzuschließenden öffentlich-rechtlichen
Vereinbarung verbindlich festgehalten.

9. Radon
Es ist nicht auszuschließen, dass im Plangebiet erhöhte Radonkonzentrationen in der Bodenluft
auftreten können. Zum vorsorgendem Schutz vor erhöhter Strahlenbelastung durch Zutritt von
Radon in Aufenthaltsräume wir empfohlen, bei geplanten Neubauten generell einen Radonschutz
vorzusehen oder von einem kompetenten Ingenieurbüro die radiologische Situation auf dem
Grundstück und den Bedarf an Schutzmaßnahmen abklären zu lassen.

10. Altlasten
Sollte sich im Rahmen der Bautätigkeiten ein Altlastenverdacht (z.B. Abfälle, organoleptische
Auffälligkeiten im Boden) ergeben,  ist dieser gemäß § 13 Abs. 3 Sächsisches Kreislaufwirtschafts-
und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) unverzüglich dem Landratsamt Zwickau, Umweltamt,
Bodenschutzbehörde, zur Festlegung der weiteren Verfahrensweise anzuzeigen.
Gemäß des § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) besteht für jeden, der eine Bohrung ausführt (i. d. R.
ein Bohrunternehmen), die Pflicht der Anzeige der Bohrungen und der Übermittlung erforderlicher
Nachweise spätestens zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten an die zuständige Behörde. Gemäß
§ 9 Geologiedatengesetz (GeolDG) sind die Fachdaten, sofern sie bei der geologischen
Untersuchung gewonnen wurden, unaufgefordert an die zuständige Behörde zu übermitteln.

11. Kampfmittelfunde
Sollten bei der Bauausführung Kampfmittel oder andere unbekannte Körper gefunden werden, so
sind die Arbeiten einzustellen. Die nächste Polizeidienststelle ist sofort zu informieren.

12. Erdbebenzone
Das Plangebiet ist, ist gemäß Sächsisches Amtsblatt - Sonderdruck Nr. 2 vom 21.2.2014 -
Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Liste der eingeführten
Technischen Baubestimmungen (VwVLTB) vom 11.02.2014 (Anhang G) - Zuordnung von
Gemeinden im Freistaat Sachsen zu Erdbebenzonen 1 und 2 nach DIN 4149: 2005-04 der
Erdbebenzone 1 und der geologischen Untergrundklasse R  (Festgestein, Fels) zugeordnet.

13. Leitungsrechte
Die Breite der festgesetzten Leitungsrechte richtet sich nach der jeweiligen Leitungsdimension und
den Vorgaben des jeweiligen Versorgungsunternehmens sowie den allgemeingültigen technischen
Normen.

14. Die Sicherung der Umsetzung der festgesetzten Bepflanzungsmaßnahmen erfolgt entsprechend
§ 178 BauGB im Rahmen und als Bestandteil des städtebaulichen Vertrages zwischen Kommune
und Investor.

15. Waldumwandlung
Entsprechend § 8 Abs. 1 Sächsisches Waldgesetz (SächsWaldG) wird ein
Waldumwandlungsverfahren durchgeführt.
Eine Rodung ist erst dann zulässig, wenn die Genehmigung zur Waldumwandlung einschl.
Erstaufforstungen vorliegt.

16. Hinweise zum Artenschutz

V1 Vermeidungsmaßnahmen Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Die Vergrämung von Brutvögeln knn durch geeignete Maßnahmen, z.B. durch das enge Aufstellen
von Pflöcken mit daran befestigten Warnbändern vor allem auf den offenen/halboffenen Flächen
erfolgen. Diese Maßnahme ist in enger Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung auch für die
Gehölzflächen umzusetzen.

V1 und V2 Vermeidungsmaßnahmen Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Die unter den Festsetzungen zum Artenschutz aufgeführten Maßnahmen müssen in Abstimmung mit
der zuständigen Behörde erfolgen. Insbesondere das Fangen und Umsiedeln von Zauneidechsen
kann nur in Abstimmung mit der zuständigen Behörde und nach Antrag auf artenschutzrechtliche
Ausnahmegenehmigung (§ 67 BNatSchG) erfolgen.

S1 Schutzmaßnahmen Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Die Ausführung der Gehölz- und Einzelbaumschutzmaßnahmen muss gemäß DIN 18920
(Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen)
sowie RAS-LP 4 (Richtlinien für die Anlage von Straßen
Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei
Baumaßnahmen) erfolgen. Es sind nicht nur direkte Schäden an den oberirdischen Teilen der
Gehölze, sondern auch Schäden des Wurzelbereiches (z. B. durch Verdichtung, Ablagerung von
Baumaterial) zu verhindern. Nach Beendigung der Baumaßnahme werden die Absperrungen
zurückgebaut.
In den bewachsenen Randbereichen des Plangebietes und der verbleibenden Waldfläche sind in
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde Nistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter
anzubringen.

Die fachgerechte Umsetzung der Maßnahmen muss im Rahmen der ökologischen Baubegleitung
erfolgen, wie im Artenschutzfachbeitrag festgelegt.

17. Abfallentsorgung
Jedes Grundstückes muss an die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung angebunden werden. Aller
anfallender Hausmüll und hausmüllähnlicher Abfall ist gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sowie
der Abfallsatzung des Landkreises Zwickau dem öffentlich rechtlichen Entsorger, durch den
Landkreises Zwickau betrieben, zu überlassen.

18. Übergabe von Erkundungsergebnissen mit geologischem Belang
Entsprechend § 15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes
(SächsKrWBodSchG) sind Ergebnisse von Erkundungen mit geologischem Belang an das
Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zu übergeben.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert
worden ist

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6)
geändert worden ist

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016
(SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022
(SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist

Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März
2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022
(SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel
3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258; 896), die zuletzt
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 88) geändert worden ist

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5) geändert worden ist

Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch die
Bekanntmachung vom 3. Januar 2022 (BGBl. I S. 15) geändert worden ist

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober
2022 (BGBl. I S. 1792) geändert worden is

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705)
geändert worden ist

Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG) vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), das
zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705)
geändert worden ist

Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) vom 22. Februar
2019 (SächsGVBl. S. 187)

Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008
(SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 15 der Verordnung vom 12. April 2021
(SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist

Sächsische Hohlraumverordnung (SächsHohlrVO) vom 28. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 187)

Geologiedatengesetz (GeolDG) vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1387)

Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch
Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist

Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486)
geändert worden ist

Bundeswaldgesetz (BWaldG) vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), das zuletzt durch Artikel 112 des
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist

Erlaubnisfreiheits-Verordnung (ErlFreihVO) vom 12. September 2001 (SächsGVBl. S. 675), die
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503) geändert worden ist

Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), das zuletzt durch
Artikel 11 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist
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Teil B - Textliche Festsetzungen
(§9 Abs. 1, 6, 7 BauGB)

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

1.1 Gewerbegebiet  GE ( § 8 BauNVO)

1.1.1 Im Gewerbegebiet GE
1.1.2 sind von den nach § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen

• Gewerbebetrieben
• Geschäftsgebäuden

alle die Betriebsarten und Anlagen gemäß. §1 Abs. 5 i.V.m. Abs. 9 BauNVO nicht zulässig, die
• Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe

nach § 11 Abs. 3 BauNVO,
• Einzelhandels- oder Großhandelsbetriebe sowie Verkaufseinrichtungen anderer Gewerbebetriebe,
• frei aufgestellte, also nicht baulich mit dem Gebäude verbundene Photovoltaikanlagen

(Solaranlagen),
• ausnahmsweise zulässige Betriebe und Anlagen gemäß § 8 Abs. 3, Nr. 3 BauNVO

 sind.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Die in der Planzeichnung festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ)
sind Höchstwerte (§§ 16, 17, 19, 21 BauNVO).

2.2 Die in der Planzeichnung festgesetzte Oberkante (OK) Gebäude bezieht sich auf die
DHHN2016-Höhe des höchsten Punktes der oberen Dachbegrenzung und wird als Höchstmaß
festgesetzt (§ 18 BauNVO).

2.3 Die für die zulässigen Nutzungen notwendigen Anlagen, wie Einrichtungen zur Belichtung der
Innenräume, Entrauchungsanlagen und sonstige Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung sind,
soweit sie insgesamt weniger als 15% der Dachfläche einnehmen, von der Höhenbegrenzung nach
2.2 ausgeschlossen (§ 18 BauNVO).

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen im GE sind durch Baugrenzen festgesetzt
(23 Abs. 1 BauNVO).

3.2 Die Überschreitung der Baugrenzen um maximal 2 m durch untergeordnete Gebäudeteile wie
Zugangsbauten und deren Überdachungen sowie Dachvorsprünge ist zulässig (§ 23 Abs. 3
BauNVO).

4. Nichtüberbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

4.1 In der nichtüberbaubaren Grundstücksfläche sind außerhalb des gekennzeichneten 30
m-Waldabstandes gem. § 25 SächsWaldG Gebäude und Anlagen, die der Zugangskontrolle,
technischen Versorgung sowie untergeordnete Überdachungen von Außenlagern für Material und
Maschinen des Baugebietes dienen, bis zu einer Fläche von 450 m² zulässig.

4.2 Innerhalb der nichtüberbaubaren Grundstücksfläche sind Stellplätze für Kraftfahrzeuge aller Art,
Trailer, Anhänger und für Fahrräder zulässig (12 Abs.1 BauNVO).

4.3 Die nicht überbaubare Grundstücksfläche ist, soweit sie nicht mit Gebäuden und Anlagen gem. 4.1
und 4.2 bebaut ist, als Grünfläche anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

5. Festsetzung für die Rückhaltung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

5.1 Der Abfluss des auf den Dächern der Gebäude und den befestigten Flächen im gesamten
Geltungsbereich des Bebauungsplans anfallenden Niederschlagswassers ist durch Maßnahmen der
Regenrückhaltung zu vergleichmäßigen.

5.2 Der Drosselabfluss für die Einleitung in das öffentliche Kanalnetz beträgt 55 l/s für das
Gesamtgebiet.
Anhand des prozentualen Flächenansatzes der für den Regenabfluss des GE anrechenbaren Fläche
in Bezug zur Gesamtfläche des Plangebietes wird für das GE einschließlich Zufahrtsstraße ein
Drosselabfluss von 25 l/s festgesetzt.

5.2 Alle PKW-Stellplätze und untergeordnet genutzte befestigte Flächen im gesamten Geltungsbereich
des Bebauungsplans, wie Fußwege und Feuerwehrstellflächen, sind maximal mit einem
Abflussbeiwert von φ = 0,5 zu versiegeln.

6. Festsetzung der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten eines Erschließungsträgers
zu belastenden Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und 21 BauGB)

6.1 Die mit Geh- und Fahrrechten für die Feuerwehr festgesetzten Flächen sind entsprechend der
geltenden technischen Vorschriften auszubauen und dauerhaft von Bebauung und Bewuchs
freizuhalten.

7. Festsetzungen für  die zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen oder zur
Vermeidung oder Minderung zutreffende bauliche oder sonstige technische Vorkehrungen (§
9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Die vorhandenen Umwallungen im Süden und Osten, sowie Westen des Plangebietes sind
lärmschutzrelevant und dürfen als technische Bauwerke in ihrer Wirksamkeit nicht beeinträchtigt
werden. Nach Eingriffen ist die Wirksamkeit wie vor wieder herzustellen und nachzuweisen.

8. Grünordnerische Festsetzungen

8.1 Festsetzungen und Umgrenzungen von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

8.1.1 Die im Plan durch Flächensignatur gekennzeichneten Erhaltungsflächen sowie die festgesetzten
Bewirtschaftungsarten sind in ihrem Bestand zu erhalten. Die Vitalität ist über die Dauer der
Baumaßnahmen hinaus langfristig zu sichern.

8.1.2 Für die im Plan mit E1 gekennzeichneten Flächen werden folgende Entwicklungsziele festgesetzt:

Erhaltungsfläche E1: Sukzessionsfläche auf Lärmschutzwall
Die Flächen sind weiterhin der natürlichen Sukzession zu überlassen. Entnahmen von Bäumen und
sonstige Eingriffe sind nur ausnahmsweise bei notwendigen Leitungsdurchführungen und zur
Verkehrssicherung zulässig. In diesem Fall ist der Bestand mit Arten lt. Artenliste Pkt. 8.3 zu
ergänzen.

8.1.3 Für die im Plan mit E 2 gekennzeichneten Sukzessionsflächen werden folgende Entwicklungsziele
festgesetzt:
Die Flächen sind als vorwiegend Offenlandflächen regelmäßig, mindestens aber aller 2 Jahre
extensiv zu pflegen. Dabei ist Gehölzaufwuchs, insbesondere Birke herunterzuschneiden.
Einzelgehölze und kleine Gehölzgruppen sind zu belassen und in ihrem Bestand zu schützen.

8.2 Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9, Abs. 1
Nr. 25 a und BauGB)

8.2.1 Alle mit Planeintrag festgesetzten Anpflanzungsmaßnahmen sind dauerhaft zu unterhalten, zu
schützen und zu entwickeln. Die Bewirtschaftungsarten sind dauerhaft beizubehalten.

8.2.2 Die Artenliste ist Bestandteil der Festsetzungen. Für die Flächen A und E1 wird die Verwendung
gebietsheimischen Pflanz- und Saatgutes festgesetzt.

8.2.3 Die mit Planzeichen festgesetzten Neupflanzungen von Bäumen sind standörtlich variabel, wenn
dies aufgrund von Leitungsführungen notwendig wird.

8.2.4 PKW-Stellplätze sind in der Gesamtsumme mit mind. einem Baum / 8 Stellplätzen zu begrünen. Die
Pflanzscheibe muss mind. 6 m² betragen. Arten siehe Artenliste

8.2.5 Anpflanzungsflächen A
Die Flächen sind mit je einem einheimischen Baum / 100 m² Fläche und mit einheimischen
Sträuchern zu bepflanzen.

8.2.6 Waldumwandlung

Die umzunutzende Waldfläche im Plangebiet ist im Verhältnis 1: 0,75 zu ersetzen. Insgesamt  sind
30.047 m² Ersatz zu schaffen.
Der Waldverlust ist durch Ersatzaufforstung innerhalb eines Jahres nach Beginn der Umwandlung in
der Nähe des Eingriffsortes, d.h. im gleichen Wuchsgebiet oder Landkreis auszugleichen.

Folgende Flächen werden zur Erstaufforstung als Ersatz für den Waldverlust festgesetzt:

Nr. Flurst. Nr. Gemarkung Fläche in m²
01 122/5 Schönau 3.220
02 122/6 Schönau 4.380
03 344/1 u. 515/1 tw. Schönau 8.800
04 489/14 tw. Schönau 2.550
05 785/1 tw. Niederzschocken 4.100
06 914 tw. Ortmannsdorf 7.000
gesamt 30.050

Die Erstaufforstungen sind rechtzeitig und sachgemäß zu pflegen, zu schützen und nachzubessern,
bis die Kulturen endgültig gesichert sind. Die Maßnahmen zur Kultursicherung sind mindestens bis
zum Alter von 5 Jahren nach der Pflanzung durchzuführen.
Der Anwuchserfolg nach 5 Jahren ist der unteren Forstbehörde anzuzeigen und nachzuweisen.

8.2.7 Artenschutz

CEF (continuous ecological functionality)-Maßnahme zur Sicherung der kontinuierlichen
ökologischen Funktionalität – vorgezogene Maßnahmen –

CEF 1: Im Geltungsbereich sind zur Sicherung und Aufwertung von Zauneidechsen-Habitaten
außerhalb des Baufeldes  mindestens 3 Lesesteinhaufen von je 15 m² Größe mit einer Höhe bis ca.
1 m aus gebrochenem Natursteinmaterial vor der Beginn der Rodungsarbeiten aufzuschütten.

Vermeidungsmaßnahmen (V)
V1: Im weiten Vorfeld der Freimachung von Bauflächen einschließlich der Beseitigung der

Vegetation soll durch geeignete Vergrämungsmaßnahmen ein Brutbesatz verhindert werden.
Auf den Gehölz- und Waldflächen ist der Gehölzbestand durch Pflegeschnitte bzw. eine
fachkundige Durchforstung auszudünnen, um das potenzielle Brutplatzangebot zu
minimieren bzw. mit Vergrämungsmaßnahmen auszuschließen.

V2 Für die fachgerechte Überwachung und Evaluierung der Durchführung der CEF- Schutz- und
Vermeidungsmaßnahme ist durch eine ökologische Baubegleitung von mindestens 1 Monat
vor Baubeginn bzw. Anfang März bis Ende Oktober eines Jahres abzusichern.
Durch diese sind die in Anspruch genommenen Flächen auf Artenvorkommen mit
Schwerpunkt Vögel und Eidechsen zu untersuchen und ggf. gefangen und in geeignete
Bereiche ihrer Habitate umzusetzen sowie geeignete Vergrämungsmaßnahmen
festzusetzen. Werden nur geeignete Strukturen der Art gesichtet, sind diese durch Bauzäune
oder Warnband vor Bauaktivitäten zu schützen, bis Nachweise erbracht oder
ausgeschlossen werden können.

V3 Um Gefährdungen durch Baustellenverkehr während der Aktivitätszeit von Zauneidechsen
(April bis Oktober) auszuschließen, sind Bereiche mit vorgefundenen Individuen mit
Schutzzaun abzusperren.

Definierte Schutzmaßnahmen
S1: An den Grenzen zwischen Bauflächen und Gehölzflächen müssen Absperrungen (stabiler

Bauzaun) errichtet werden, um den Kronentraufbereich bzw. die Habitate zu schützen. Ggf.
müssen Bäume einen Einzelbaumschutz erhalten.

8.3 Artenliste

A  Baumpflanzungen an Stellplätzen und innerhalb der versiegelten Flächen,
Mindestqualität Stammumfang 14/16:
Acer campestre "Elegant" Feldahorn
Carpinus betulus , schmalkronige Sorten Hainbuche
Prunus avium “Plena” gefülltblühende Vogelkirsche

B   Baumpflanzungen in den Flächen A
    Mindestqualität  Bäume Stammumfang 14/16 cm
       Mindestqualität Sträucher: 2* verschult

Acer campestre Feldahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Quercus robur Stieleiche

Corylus avellana Strauchhasel
Crataegus monogyna eingriffeliger Weißdorn
Rosa canina, arvensis Hundsrose, Feldrose
Prunus spinosa Schlehe
Prunus padus Traubenkirsche
Salix caprea Salweide
Salix triandra Mandelweide
Sorbus aucuparia Eberesche

9. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

9.1 Werbeanlagen gem. §10 Abs. 3 Nr. 1 SächsBO

Zulässigkeit von Werbung: Werbung ist nur im direkten Bezug zur gewerblichen Tätigkeit  am
Standort zulässig. Werbeanlagen dürfen die festgesetzte Gebäudehöhe nicht überschreiten.
Leuchtwerbung ist nicht zulässig.

Nachrichtliche Übernahmen

 Flur- und Flurstücksgrenzen
Versorgungsleitungen und -anlagen

Hinweise und Empfehlungen zur Planung

1. Dem Bebauungsplan liegen folgende Gutachten zugrunde:

Schallimmissionsprognose zu Gewerbelärm, GAF GmbH, 09.10.2020

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan "Gewerbegebiet Wildenfels" Gemarkung
Härtensdorf/Stadt Wildenfels; Alexander Hohmuth, Umweltplanung, 24.11.2020

2. Schallschutz:
Die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Schallimmissionwerte sind im
bauordnungsrechtlichen Verfahren bzw. in der jeweiligen Betriebsgenehmigung nachzuweisen und
zu sichern.

3. Geodätische Festpunkte
Die geodätischen Festpunkte des amtlichen Lagebezugssystems sind gem. § 6 Sächsisches
Vermessungs- und Katastergesetz zu schützen und zu erhalten.
Höhenbezug: Deutsches Haupthöhennetz (DHHN2016)

4. Schutz des Mutterbodens
Gemäß § 202 BauGB gebührt dem Mutterboden besonderer Schutz. Er ist vor Baubeginn gesondert
zu lagern und nach Bauabschluss dem Gebiet sinnvoll wieder zuzuführen.
Sonstige nicht belastete Erdmassen der Ablagerung oder des Aushubs sind nach Möglichkeit
weitgehend im Gebiet einzubauen bzw. zur Verwendung abzugeben.

5. Bodenschutz
Bodenversiegelungen sind gemäß § 1 a BauGB auf das notwendige Maß zu beschränken. Bei
Bauausführungen ist durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass gemäß den
Forderungen der §§ 4 Abs. 1 und 5 Satz 1; 5 sowie 2 Abs. 3 BBodSchG und des Sächsischen
Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes (SächsKrWBodSchG) schädliche
Bodenveränderungen des Untergrundes und des Erdaushubs, wie z.B. Schadstoffeinträge oder
Vermischung mit Abfällen, vermieden werden.

6. Erneuerbare Energie
Für Gebäuden und Anlagen wird empfohlen, eine über die aktuellen Vorschriften hinausgehende
Nutzung erneuerbarer Energien (Photovoltaik, Solarkollektoren, Geothermie) und der Einsatz
effizienter energetischer Systeme, vorzusehen.

7. Regenrückhaltung
Es wird empfohlen, alle Flachdächer und flach geneigte Dächer zum Zweck der Regenrückhaltung
und Abflussvergleichmäßigung zu mind. 50% der gesamten Dachfläche als mindestens extensives,
2-lagiges Gründach auszubilden oder anderweitig zur Rückhaltung zu nutzen.

8. Archäologische Denkmale
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten- dies betrifft auch
Einzelbaugesuche- müssen im von Bautätigkeit betroffenem Areal durch das Landesamt für
Archäologie im gesamten Gebiet des B-Plans (d.h. unabhängig von der räumlichen Disposition der
Erschließungsstraßen, Baufelder etc.) archäologische Grabungen durchgeführt mit ausreichendem
zeitlichen Vorlauf zu den geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden.

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen archäologische Funde wie z. B. auffällige Bodenverfärbungen,
Gefäßscherben, Knochen, Geräte aus Stein oder Metall, Münzen, bearbeitete Hölzer,
Steinsetzungen u. ä. auftreten bzw. Scherben, Knochen, Metallteile gefunden werden, sind gem.
§ 20 SächsDSchG der Landkreis Zwickau, Landratsamt, Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und
Denkmalschutz, Sachgebiet Bauaufsicht und Denkmalschutz, Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau,
Telefon: 0375/4402-25222, oder das Landesamt für Archäologie, Zur Wetterwarte 7, 01109 Dresden,
Telefon: 0351/8926-678 zu informieren. Auftretende Funde sind sachgerecht zu auszugraben und zu
dokumentieren.

Nach § 14 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten etc.
an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, das sich
dort Kulturdenkmale befinden. Der künftige Bau-oder Erschließungsträger wird im Rahmen des
Zumutbaren an den notwendigen Kosten im gesamten Gebiet des B-Plans beteiligt (§ 14, Abs. 3
SächsDSchG). Der zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen werden in
einer zwischen Bauherren und Landesamt für Archäologie abzuschließenden öffentlich-rechtlichen
Vereinbarung verbindlich festgehalten.

9. Radon
Es ist nicht auszuschließen, dass im Plangebiet erhöhte Radonkonzentrationen in der Bodenluft
auftreten können. Zum vorsorgendem Schutz vor erhöhter Strahlenbelastung durch Zutritt von
Radon in Aufenthaltsräume wir empfohlen, bei geplanten Neubauten generell einen Radonschutz
vorzusehen oder von einem kompetenten Ingenieurbüro die radiologische Situation auf dem
Grundstück und den Bedarf an Schutzmaßnahmen abklären zu lassen.

10. Altlasten
Sollte sich im Rahmen der Bautätigkeiten ein Altlastenverdacht (z.B. Abfälle, organoleptische
Auffälligkeiten im Boden) ergeben,  ist dieser gemäß § 13 Abs. 3 Sächsisches Kreislaufwirtschafts-
und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) unverzüglich dem Landratsamt Zwickau, Umweltamt,
Bodenschutzbehörde, zur Festlegung der weiteren Verfahrensweise anzuzeigen.
Gemäß des § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) besteht für jeden, der eine Bohrung ausführt (i. d. R.
ein Bohrunternehmen), die Pflicht der Anzeige der Bohrungen und der Übermittlung erforderlicher
Nachweise spätestens zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten an die zuständige Behörde. Gemäß
§ 9 Geologiedatengesetz (GeolDG) sind die Fachdaten, sofern sie bei der geologischen
Untersuchung gewonnen wurden, unaufgefordert an die zuständige Behörde zu übermitteln.

11. Kampfmittelfunde
Sollten bei der Bauausführung Kampfmittel oder andere unbekannte Körper gefunden werden, so
sind die Arbeiten einzustellen. Die nächste Polizeidienststelle ist sofort zu informieren.

12. Erdbebenzone
Das Plangebiet ist, ist gemäß Sächsisches Amtsblatt - Sonderdruck Nr. 2 vom 21.2.2014 -
Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Liste der eingeführten
Technischen Baubestimmungen (VwVLTB) vom 11.02.2014 (Anhang G) - Zuordnung von
Gemeinden im Freistaat Sachsen zu Erdbebenzonen 1 und 2 nach DIN 4149: 2005-04 der
Erdbebenzone 1 und der geologischen Untergrundklasse R  (Festgestein, Fels) zugeordnet.

13. Leitungsrechte
Die Breite der festgesetzten Leitungsrechte richtet sich nach der jeweiligen Leitungsdimension und
den Vorgaben des jeweiligen Versorgungsunternehmens sowie den allgemeingültigen technischen
Normen.

14. Die Sicherung der Umsetzung der festgesetzten Bepflanzungsmaßnahmen erfolgt entsprechend
§ 178 BauGB im Rahmen und als Bestandteil des städtebaulichen Vertrages zwischen Kommune
und Investor.

15. Waldumwandlung
Entsprechend § 8 Abs. 1 Sächsisches Waldgesetz (SächsWaldG) wird ein
Waldumwandlungsverfahren durchgeführt.
Eine Rodung ist erst dann zulässig, wenn die Genehmigung zur Waldumwandlung einschl.
Erstaufforstungen vorliegt.

16. Hinweise zum Artenschutz

V1 Vermeidungsmaßnahmen Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Die Vergrämung von Brutvögeln knn durch geeignete Maßnahmen, z.B. durch das enge Aufstellen
von Pflöcken mit daran befestigten Warnbändern vor allem auf den offenen/halboffenen Flächen
erfolgen. Diese Maßnahme ist in enger Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung auch für die
Gehölzflächen umzusetzen.

V1 und V2 Vermeidungsmaßnahmen Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Die unter den Festsetzungen zum Artenschutz aufgeführten Maßnahmen müssen in Abstimmung mit
der zuständigen Behörde erfolgen. Insbesondere das Fangen und Umsiedeln von Zauneidechsen
kann nur in Abstimmung mit der zuständigen Behörde und nach Antrag auf artenschutzrechtliche
Ausnahmegenehmigung (§ 67 BNatSchG) erfolgen.

S1 Schutzmaßnahmen Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
Die Ausführung der Gehölz- und Einzelbaumschutzmaßnahmen muss gemäß DIN 18920
(Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen)
sowie RAS-LP 4 (Richtlinien für die Anlage von Straßen
Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei
Baumaßnahmen) erfolgen. Es sind nicht nur direkte Schäden an den oberirdischen Teilen der
Gehölze, sondern auch Schäden des Wurzelbereiches (z. B. durch Verdichtung, Ablagerung von
Baumaterial) zu verhindern. Nach Beendigung der Baumaßnahme werden die Absperrungen
zurückgebaut.
In den bewachsenen Randbereichen des Plangebietes und der verbleibenden Waldfläche sind in
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde Nistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter
anzubringen.

Die fachgerechte Umsetzung der Maßnahmen muss im Rahmen der ökologischen Baubegleitung
erfolgen, wie im Artenschutzfachbeitrag festgelegt.

17. Abfallentsorgung
Jedes Grundstückes muss an die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung angebunden werden. Aller
anfallender Hausmüll und hausmüllähnlicher Abfall ist gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sowie
der Abfallsatzung des Landkreises Zwickau dem öffentlich rechtlichen Entsorger, durch den
Landkreises Zwickau betrieben, zu überlassen.

18. Übergabe von Erkundungsergebnissen mit geologischem Belang
Entsprechend § 15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes
(SächsKrWBodSchG) sind Ergebnisse von Erkundungen mit geologischem Belang an das
Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zu übergeben.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S.
3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert
worden ist

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6)
geändert worden ist

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016
(SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022
(SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist

Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März
2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022
(SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel
3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258; 896), die zuletzt
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert worden ist

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl.
2023 I Nr. 88) geändert worden ist

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 5) geändert worden ist

Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch die
Bekanntmachung vom 3. Januar 2022 (BGBl. I S. 15) geändert worden ist

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober
2022 (BGBl. I S. 1792) geändert worden is

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705)
geändert worden ist

Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG) vom 3. März 1993 (SächsGVBl. S. 229), das
zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705)
geändert worden ist

Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsKrWBodSchG) vom 22. Februar
2019 (SächsGVBl. S. 187)

Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008
(SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 15 der Verordnung vom 12. April 2021
(SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist

Sächsische Hohlraumverordnung (SächsHohlrVO) vom 28. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 187)

Geologiedatengesetz (GeolDG) vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1387)

Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), das zuletzt durch
Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist

Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) vom 10. April 1992 (SächsGVBl. S. 137), das
zuletzt durch Artikel 2 Absatz 9 des Gesetzes vom 19. August 2022 (SächsGVBl. S. 486)
geändert worden ist

Bundeswaldgesetz (BWaldG) vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), das zuletzt durch Artikel 112 des
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist

Erlaubnisfreiheits-Verordnung (ErlFreihVO) vom 12. September 2001 (SächsGVBl. S. 675), die
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 12. Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503) geändert worden ist

Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), das zuletzt durch
Artikel 11 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist

Teil B - Textliche Festsetzungen, 1. Planänderung
(§9 Abs. 1, 3, 4, 6 und 7 BauGB in Verbindung mit § 89 Abs. 1
SächsBO)
Die Festsetzungen des Satzungsplanes gelten, wenn nicht abweichend festgesetzt, weiter.
Abweichungen:
Festsetzung 1.1.1 der Satzung wird durch Festsetzung 1.1.1, 1. Planänderung geändert
Festsetzung 2. der Satzung wird durch Festsetzung 2.4, 1. Planänderung ergänzt
Festsetzung 3.1 der Satzung wird durch Festsetzung 3.1, 1. Plänänderung geändert
Festsetzung 4.1 der Satzung wird durch Festsetzung 4.1, 1. Planänderung geändert
Festsetzung 5.2 der Satzung wird durch Festsetzung 5.2, 1. Planänderung geändert
Festsetzung 8.2.6 der Satzung wird durch Festsetzung 8.2.6, 1. Planänderung geändert
Festsetzung 8. der Satzung wird durch Festsetzung 8.2.8, 1. Planänderung ergänzt
Festsetzung 9. der Satzung wird durch Festsetzung 9.2, 1. Planänderung ergänzt
Die "Hinweise und Empfehlungen zur Planung" der Satzung wird durch 1., 1. Planänderung geändert

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

1.1 Gewerbegebiet  GE ( § 8 BauNVO)

1.1.1 In den Gewerbegebieten GE 1 und GE 2

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

2.4 Die für die Nutzung der solaren Strahlungsenergie notwendigen Anlagen und Einrichtungen sind von
der Höhenbegrenzung nach 2.2 ausgeschlossen (§ 18 BauNVO).

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)

3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen im GE 1 und GE 2 sind durch Baugrenzen
 festgesetzt (23 Abs. 1 BauNVO).

4. Nichtüberbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

4.1 In der nichtüberbaubaren Grundstücksfläche sind Gebäude und Anlagen, die der Zugangskontrolle,
technischen Versorgung sowie untergeordnete Überdachungen von Außenlagern für Material und
Maschinen der Baugebiete dienen, bis zu einer Fläche von 450 m² zulässig.

5. Festsetzung für die Rückhaltung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

5.2 Der Drosselabfluss für die Einleitung in das öffentliche Kanalnetz beträgt 55 l/s für das gesamte
Plangebiet.
Anhand des prozentualen Flächenansatzes der für den Regenabfluss des GE 1 anrechenbaren
Fläche in Bezug zur Gesamtfläche des Plangebietes wird für das GE 1 einschließlich Zufahrtsstraße
ein Drosselabfluss von 25 l/s festgesetzt.
Für die Fläche des GE 2 wird ein Drosselabfluss von 30 l/s festgesetzt.

8. Grünordnerische Festsetzungen

8.2.6 Waldumwandlung

Die umzunutzende Waldfläche im Plangebiet ist im Verhältnis 1: 0,75 zu ersetzen. Insgesamt  sind
49.012 m² Ersatz zu schaffen.
Der Waldverlust ist durch Ersatzaufforstung innerhalb eines Jahres nach Beginn der Umwandlung in
der Nähe des Eingriffsortes, d.h. im gleichen Wuchsgebiet oder Landkreis auszugleichen.

Folgende Flächen werden zur Erstaufforstung als Ersatz für den Waldverlust festgesetzt:

Nr. Flurst. Nr. Gemarkung Fläche in m²
01 122/5 Schönau 3.220
02 122/6 Schönau 4.380
03 344/1 u. 515/1 tw. Schönau 8.800
04 489/14 tw. Schönau 2.550
05 914 tw. Ortmannsdorf 7.000
06 236/5 tw. Reinsdorf 6.500
07 235/13 tw. Reinsdorf 20.000
gesamt 52.450

Die Erstaufforstungen sind rechtzeitig und sachgemäß zu pflegen, zu schützen und nachzubessern,
bis die Kulturen endgültig gesichert sind. Die Maßnahmen zur Kultursicherung sind mindestens bis
zum Alter von 5 Jahren nach der Pflanzung durchzuführen.
Der Anwuchserfolg nach 5 Jahren ist der unteren Forstbehörde anzuzeigen und nachzuweisen.

8.2.8 Artenschutz GE 2

Für die Fläche GE 2 werden folgende Maßnahmen festgesetzt:

Vermeidungsmaßnahmen (V)
V1: Eine Rodung von Gehölzen darf nicht vom 1. März - 30. September (Brutzeit der

Gehölzbrüter) erfolgen, sofern nicht aktuell nachgewiesen wird, dass keine Brutplätze
vorhanden sind.

V2 Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität innerhalb des
Geltungsbereiches ist die ökologische Baubegleitung der Vorhabenrealisierung erforderlich.
Die ökologische Baubegleitung überwacht alle Baumaßnahmen hinsichtlich der
artenschutzrechtlichen Erfordernisse gemäß § 44 BNatschG sowie alle arten- und
naturschutzfachlichen Maßnahmen. In diesem Rahmen werden artenschutzrelevante
Bereiche vor Ihrer Inanspruchnahme auf Vorkommen von Arten, insbesondere Vögel,
untersucht und entsprechend dem Ergebnis freigegeben. Weiterhin werden alle
erforderlichen naturschutzfachlichen Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit und fachgerechte
Umsetzung überwacht.

Ersatzmaßnahmen (ER)
ER 1: Als Ersatzmaßnahme für die Rodung der Gehölze und damit potenziellen Verlust von

Vogel-Brutplätzen sind im Geltungsbereich an verbleibenden Gehölzen 10 Nistkästen (3 x
Starenkasten, 3 x Halbhöhle/ Nischenbrüterkasten und 4 x Meisenkasten) anzubringen.

9. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

9.2 Textliche Festsetzung zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie, insbesondere durch
Photovoltaik (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)

9.2.1 Die nutzbaren Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen des Gewerbegebietes GE 2 sind zu mindestens 50 % mit Photovoltaikmodulen
zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche).

9.2.2 Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Fläche
auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden.

Hinweise und Empfehlungen zur Planung

1. Dem Bebauungsplan liegen folgende Gutachten zugrunde:

Schallimmissionsprognose zu Gewerbelärm, GAF GmbH, 09.10.2020

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan "Gewerbegebiet Wildenfels" Gemarkung
Härtensdorf/Stadt Wildenfels; Alexander Hohmuth, Umweltplanung, 24.11.2020

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum B-Plan "Gewerbegebiet Wildenfels - 2. Abschnitt"
Gemarkung Härtensdorf/Stadt Wildenfels; Alexander Hohmuth, Umweltplanung, 13.02.2023

1. Änderung des Satzungsbeschlusses der Stadt Wildenfels über den Bebauungsplanes 
"Gewerbegebiet Wildenfels" (Flurstücke 59/7, 59/8, 59/9 und 512/1 Gemarkung Härtensdorf) auf der 
Grundlage von § 8 Baugesetzbuch (BauGB)

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) 
geändert worden ist, sowie nach § 89 der Sächsische Bauordnung  in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 
(SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist, wird nach Beschlussfassung durch den Stadtrat vom ...................... 
und mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde folgende Satzung der Stadt Wildenfels über den  
Bebauungsplan "Gewerbegebiet Wildenfels" (Flurstücke 59/7, 59/8, 59/9 und 512/1, Gemarkung 
Härtensdorf), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

Teil A - Planzeichnung
Maßstab 1 : 1000
Planzeichenerklärung
Planzeichen ohne Normcharakter und sonstige Planzeichen

Teil B - Text
Textliche Festsetzungen
Hinweise

Verfahrensvermerke:

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses vom ....................., sowie des Beschlusses vom .......................
zur Anwendung des Verfahrens nach § 13 Baugesetzbuch (Vereinfachtes Verfahren) entsprechend den
Vorschriften des § 13 Baugesetzbuch. Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am
.....................

Wildenfels., den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

2. Der Stadtrat hat am .................... den Entwurf des Bebauungsplanes sowie die Begründung beschlossen und zur
Auslegung bestimmt. Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB auf der Grundlage von § 4a Abs. 2 BauGB mit Schreiben
vom .................... zur Stellungnahme aufgefordert worden.

     Wildenfels, den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

3. Der Stadtrat hat die vorgebrachten Anregungen sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am
............................ geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

    Wildenfels, den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

4. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am 
............................ vom Stadtrat als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit 
Beschluss des Stadtrates vom ............................ gebilligt.

Wildenfels, den ...................... (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

5. Die Genehmigung dieser Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom .......................................
Az.: .................................... - mit Auflagen und Hinweisen - erteilt.

Wildenfels, den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

6. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem Text
     (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Wildenfels, den ...................... (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

7. Die Erteilung der Genehmigung des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan auf  Dauer während der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am
.................................. im Amtsblatt öffentlich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie
auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen (§§ 39 und 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am ..............................
in Kraft getreten.

Wildenfels, den ........................ (Siegelabdruck) Der Bürgermeister

GE Grund-
flächenzahl

Gewerbe-
gebiet

Flachdach /
Sheddach /
Satteldach ...

Bauweise
abweichend

0,8

Flurstücksgrenze

Sonstige Darstellungen ohne Normencharakter / Nachrichtliche Übernahmen

Gebäudebestand

Abmaße in mz. B.

z. B. 59
7 Flurstücksnummer

a FD / SHD /
SD ...

GebäudehöheOK Gebäude
...

20.00

Böschungen (Bestand)

Darstellungen nach anderen rechtlichen Vorschriften

Löschwasserbehälter und weitere technische Anlagen zur
Löschwasserbereitstellung (Bestand)

Artenschutz:
potenzielle Fläche für CEF 1 - Maßnahme (vorgezogener Artenschutz)

Abgrenzung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung innerhalb eines
Baugebiets (z. B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Dipl.-Ing. S. Staudte, Landschaftsarchitektin

M 1:1000

Bebauungsplan nach § 8 BauGB
"Gewerbegebiet Wildenfels"
Flurstück 59/7, Gemarkung Härtensdorf

Verfahrensstufe:

1. Planänderung

Scheringerstraße 3
08056 Zwickau

Stadt Wildenfels
Schloss Wildenfels
08134 Wildenfels

Bearbeitung:

Bebauungsplan nach § 8 BauGB
"Gewerbegebiet Wildenfels"
TEIL  A - Planzeichnung

STADT  WILDENFELS

19.06.2023
Lageübersicht

vergrößerte Darstellung
im Bereich des Flurstücks
59/8 und angrenzend
M 1 : 500

Casa & Innova GmbH
Muldestraße 14
08056 Zwickau

Flurstücke 122/5 und 122/6 (jeweils teilweise); Wildenfels, Gemarkung Schönau

Flurstücke 344/1 und 515/1 (jeweils teilweise); Wildenfels, Gemarkung Schönau

Flurstück 489/14 (teilweise); Wildenfels, Gemarkung Schönau

Flurstück 914 (teilweise); Mülsen, Gemarkung Ortmannsdorf

Planauszug M 1:2500

Planauszug M 1:2500

Planauszug M 1:2500

Planauszug M 1:2500

Waldersatzflächen - Flächen zur Erstaufforstung
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Flurstück 236/5 teilweise; Reinsdorf, Gemarkung Reinsdorf
Planauszug M 1:2500

Flurstück 235/13 teilweise (2 Teilflächen); Reinsdorf, Gemarkung Reinsdorf
Planauszug M 1:2500

1. Planänderung - Hinzunahme der Waldersatzfläche

Flurstück 785/1 teilweise; Hartenstein, Gemarkung Niederzschocken
Planauszug M 1:2500

1. Planänderung - Entfall der Waldersatzfläche

1. Planänderung - Hinzunahme der Waldersatzfläche


